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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück bebaut mit Mehrfamilienhaus; Garage und Nebengebäude 
 

Objektadresse: 
 

Xxxxxxx 3 und 3a, 85662 Hohenbrunn 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Hohenbrunn, Band xxx, Blatt xxx 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Hohenbrunn  Flurstück xxxx Größe: 952 m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

 
Auftraggeber: 
 

Herr Xxxxxxx Xxxxxxx 
 

Eigentümer: 
 

Herr xxxxx xxxxx 
 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

 
Grund der Kurzgutachtenerstel-
lung: 
 

Kaufabsicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

16.11.2010 
 

Qualitätsstichtag 
 

16.11.2010  
entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 

16.11.2010 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Herr Xxxxxxx  Auftraggeber 
Herr xxxxx   Eigentümer 
sowie der Sachverständige 
 

herangezogene Unterlagen,  
Erkundigungen,  
Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Kurzgutachtenerstellung im Wesentlichen 
folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt: 

¶ unbeglaubigter Grundbuchauszug ohne Datumsangabe  

¶ Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) in Kopie tlw. unmaßstäblich 

¶ Mietverträge 

¶ Energieausweis 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft: 

¶ Flurkartenauszug im Maßstab 1 : 500 vom 07.12.2010 

¶  Berechnung des Bruttorauminhalts und der Wohn- und Nutzflächen 

¶ Bodenrichtwertauskunft des zuständigen Gutachterausschusses 

¶ Erforderliche Daten aus eigener Bibliothek 
 

 
  



INGENIEUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO KAISER  

 

 

Xxxxxxx 3 u. 3a, 85662 Hohenbrunn  Seite 5 von 44 
 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

 
Bundesland: 
 

Bayern 
 

Kreis: 
 

Landkreis München 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Hohenbrunn rd. 8.900 Einwohner 
 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

 
innerörtliche Lage: 
 

Ortsrand; die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 0,4 km. 
gute Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzun-
gen in der Straße und im Orts-
teil: 
 

Nutzungsart:  überwiegend wohnbauliche Nutzungen 
Bauweise: aufgelockerte zweigeschossige Bauweise 
Gebäudeart: freistehende Einfamilienhäuser 

Beeinträchtigungen: 
 

Keine  
 

Topografie: 
 

Eben 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

 
Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 2) 
 

Straßenfront: Ca. 25 m; mittlere Tiefe: Ca. 37,5 m; 

Bemerkungen: Rechteckige Grundstücksform 

 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

 
Straßenart: 
 

Anliegerstraße; Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

Voll ausgebaut, Fahrbahnbelag in Asphalt, Gehwege einseitig vorhanden, Parkstrei-
fen ausreichend vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungslei-
tungen und Abwasserbeseiti-
gung: 
 

Strom, Wasser, Kanal, Gas 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 
 

Keine Grenzbebauung des Hauptgebäudes, Nebengebäude in Grenzbebauung 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit augenscheinlich  
ersichtlich): 
 

Gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjekts hinsichtlich schädlicher 
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 Bodenveränderungen gehören nicht zum Kurzgutachtenauftrag und werden ver-
einbarungsgemäß nicht vorgenommen. In dieser Wertermittlung wird das Bewer-
tungsobjekt als altlastenfrei unterstellt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation 
insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte 
eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden auftragsgemäß nicht angestellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

 
grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug ohne Datumsanga-
be vor. 
Hiernach bestehen in Abteilung II des Grundbuchs keine wertbeeinflussenden Ein-
tragungen. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein kön-
nen, werden in diesem Kurzgutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge-
gangen, dass ggf. valutierende Schulden bei einer Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß 
berücksichtigt werden. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Da bei den Recherchen zur Kurzgutachtenerstellung und beim Ortstermin keine 
Hinweise für ein Bodenordnungsverfahren festgestellt wurden, wird ohne weitere 
Prüfung davon ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungs-
verfahren einbezogen ist. 
 

nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, besondere 
Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nach 
Auskunft des Auftraggebers und nach Befragung im Ortstermin nicht vorhanden. 
Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren Nachforschungen und Unter-
suchungen angestellt. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

 
Denkmalschutz: 
 

Aufgrund des Baujahrs des Objekts, der Gebäudeart und der Bauweise wird auf-
tragsgemäß ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass Denkmalschutz nicht 
besteht. 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

 
Festsetzungen im  
Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger Bebauungsplan 
vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu 
beurteilen. 
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2.5.3 Bauordnungsrecht 

 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Bauge-
nehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen und der 
Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprüft. Bei dieser 
Wertermittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 
 
 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

 
Entwicklungszustand: 
 

Baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV) 
 

Beitrags- und  
Abgabenzustand: 
 

Im Kurzgutachten wird davon ausgegangen, dass am Tag des Wertermittlungsstich-
tages bzw. am Tag der Ortsbesichtigung sämtliche Erschließungskosten- sowie 
Ausbaubeiträge erhoben und bezahlt sind. Sollten noch entsprechende Kosten 
ausstehen bzw. anfallen, so sind diese im Verkehrswert nicht enthalten. 
 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

 
Die Informationen zur öffentlich-rechtlichen Situation und zur privatrechtlichen Situation beruhen auf den Angaben 
des(r) Auftraggebers(in). 
 
 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

 
Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus und Nebengebäuden bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschrei-
bung). Das Objekt ist vermietet. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die ggf. vor-
liegenden Bauakten und Beschreibungen. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wert-
ermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattun-
gen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich 
sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wäh-
rend des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit 
einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser 
etc.) wurde nicht geprüft; im Kurzgutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. 
In diesem Kurzgutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Ver-
kehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung 
anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 
Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

Insbesondere wurde geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 10 Abs. 2 EnEV ausgetauscht 
werden muss und ob Wärmeverteilungs-, Warmwasserleitungen und Armaturen sowie die obersten Geschossdecken 
gem. § 10 Abs. 2 EnEV gedämmt werden müssen. 
 
 

3.2 Gebäudebeschreibung 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

 
Gebäudeart: 
 

Mehrfamilienhaus ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; 
zweigeschossig, unterkellert 
ausgebautes Dachgeschoss, freistehend 
 

Baujahr: 
 

1956 nordöstlicher Gebäudeteil; 1982 südwestlicher Gebäudeteil; Garage 1982 und 
Nebengebäude 1987 (gemäß Angabe des Eigentümers) 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieverbrauchskennwert: 268 kWh / (m² * a) (Warmwasserverbrauch enthal-
ten). 
 

Erweiterungsmöglichkeiten: 
 

Das Dachgeschoss ist bereist ausgebaut. Diesbezügliche Baugenehmigungen 
den nicht geprüft. 
 

Außenansicht: 
 

Insgesamt verputzt und gestrichen, teilweise Holzverschalungen. 
 

 

3.2.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

 
Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundamente 
 

Kelleraußenwände: 
 

Stahlbeton; Abdichtung nicht bekannt 
 

Umfassungswände: 
 

Einschaliges Mauerwerk 30 cm teilweise mit zusätzlicher Wärmedämmung; Dicke 
Wärmedämmung ca. 8 cm. 
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Innenwände: 
 

Überwiegend Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton 
 

Treppen: 
 

Kellertreppe: Beton ohne Belag 

Geschosstreppe: Stahlbeton mit Natursteinbelag 

durchschnittliches Stahlgeländer 

Kelleraußentreppe: Stahlbeton mit Fliesenbelag 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: Holzdach ohne Aufbauten; Sparren und Pfetten aus Holz 
Dachform: Satteldach; 

Dacheindeckung: Dachstein (Beton) mit Dämmung; 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Kupferblech; 

Dachraum ausgebaut; Dachflächen gedämmt 

 
 

3.2.3 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

 
Wasserinstallationen: 
 

Zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz; 
Wasserleitungen aus Zinkrohr. 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz; Abflussrohre (Sammel- und Falllei-
tungen) aus Gusseisen; 
 

Elektroinstallation: 
 

Durchschnittliche Ausstattung, technisch baujahrstypisch; 
überwiegend unter Putz verlegt; je Raum ein bis zwei Lichtauslässe; je Raum 
rere Steckdosen; Fehlstromschutzschalter nicht vorhanden; Erdungsleitung 
wiegend in allen Räumen vorhanden;  
durchschnittliche fernmelde und informationstechnische Anlagen; Türöffner, Klin-
gelanlage 
 

Heizung: 
 

Zentralheizung als Pumpenheizung mit flüssigem Brennstoff (Öl), Baujahr 1989; 
Flachheizkörper, mit Thermostatventilen; 
Stahltank im Erdreich, Tankgröße ca. 10.000 Liter, Baujahr unbekannt 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüftung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

Überwiegend zentral über Heizung 
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3.2.4 Wesentliche Raumausstattungen und Ausbauzustand 

 
Bodenbeläge:  Bodenfliesen in Küche, Bad und Flur aller Wohnungen; in den sonstigen Wohnräu-

men Parkettbelag, in einer Wohnung Laminat 

Bodenbeläge insgesamt in durchschnittlicher Qualität. 
 

 
Wandbekleidungen:  Putz mit Anstrich, in den Sanitärräumen Wandfliesen bis ca. 1,80 m Raumhöhe 

Wandbeläge insgesamt in durchschnittlicher Qualität. 
 

 
Deckenbekleidungen:  Putz mit Anstrich in den Wohnräumen; 

Deckenbekleidungen insgesamt in durchschnittlicher Qualität. 
 

 
Fenster:  Einfachfenster aus Holz bzw. Kunststoff mit Isolierverglasung, ohne Sprossen; 

mit Ausnahme der Fenstertüren keine raumhohe Verglasungen; durchschnittliche 
Beschläge; Rollläden aus Kunststoff handbetrieben; Fensterbänke innen aus 
stein; Fensterbleche außen aus Zinkblech 
 

 
Türen:  Zimmertüren: 

Durchschnittliche Türen aus Holzwerkstoff, durchschnittliche Schlösser und Be-
schläge; Holzzargen  
 

 
sanitäre Installation:  Durchschnittlicher Qualität, teilweise farbige Sanitärgegenstände, durchschnittliche 

Armaturen 
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3.2.5 Einstufung der vorhandenen Ausstattungen mit Anmerkungen zu unterstellten Moderni-
sierungen 

 
Vorhandene Ausstattung EFH mit Anmerkungen zu unterstellten Modernisierungen 

 einfach   mittel    gehoben   Hinweise 

  
Beschreibung 
des Objektes 

Beschreibung d. Ausstat-
tungstandardstufe 

Beschreibung 
des Objektes 

Beschreibung d. Ausstat-
tungstandardstufe 

Beschreibung 
des Objektes 

Beschreibung d. Ausstat-
tungstandardstufe   

Fassade 4 % (7-8 %) 

  

einfacher, glatter Putz, 
Sichtmauerwerk gefugt 

x 

Putz mit Fenster- und 
Türeinfassungen geputzt, 
Vormauersteine gefugt, 
Wärmedämmputz 

  

Edel-, Kratz-, Waschputz, 
Fenster- u. Türeinfassung 
aus Werkstein, Klinker-
verblendung, Wärme-
dämmfassade 

  

4% 0%   4%   0%     

Innenwandbekleidung 
4 % (6%) 

  

glatter einfacher Putz mit 
Leimfarbenanstrich, 
Ölfarbenanstrich  x 

Putz/Trockenputz mit 
Binderfarbenanstrich, 
Tapete (untere Preisklas-
se), Fliesensockel  

  

Putz/Trockenputz mit 
hochwertigem Farban-
strich, Tapete (mittlere 
Preiskl.), Wandvertäfelung 
(einf.), Fliesen wandhoch 

  

4% 0%   4%   0%     

Deckenbekleidung 1% 
(6%) 

  

glatter einfacher Decken-
putz mit Leimfarbenan-
strich, Holzwerkstoffplat-
ten 

x 

Deckenputz gefilzt mit 
Binderfarbenanstrich, 
Gipskartonplatten 

  

Deckenputz tlw. Stuck, 
schalldämmende Unter-
decke, Deckenvertäfelung 
(einfach) 

  

1% 0%   1%   0%     

Boden- / Treppenbe-
läge, 5 % in Nassräu-
men relativer Anteil 

  

Holzdielen, begehbare 
Estriche, Linoleum, PVC-
Böden und Textilbelag 
(untere Preisklasse), 
Kunststoffböden 

x 

Linoleum, PVC-Böden und 
Textilbelag (mittlere 
Preisklasse), Buchenpar-
kett, Fliesen (mittlere 
Preisklasse) 

  

Kunststoffböden, Textilbe-
lag (gehobene Preisklas-
se), Parkett (mittlere 
Preisklasse), großformati-
ge Fliesen gehobene 
Preiskl.) 

  

5% 0%   5%   0%     

Dachdeckung 5 % (8-
10 %) 

  

einfache Pappeindeckung, 
Deckung aus Betondach-
steinen (einfache Preis-
klasse), Faserzementde-
ckung 

x 

mehrlagige Deckung aus 
Dachbahnen, Deckung aus 
Dachziegeln, Deckung aus 
Schindeln und Schablo-
nen; mittlerer Wärme-
dämmstandard 

  

hochwertige Deckungen 
aus Dachbahnen, Gründä-
cher, Deckung aus 
Dachziegeln mit Unter-
dach, Schieferdeckung, 
Metalldeckungen; 
gehobener Wärmedämm-
standard 

  

5% 0%   5%   0%     

Fenster 5 % (7-8 %) 

  

Einfachfenster aus 
Holz/Kunststoff mit 
Einfachverglasung; 
einfache Beschläge, 
Fensterbänke aus Holz,  
Beton oder Faserzement 

  

Einfachfenster aus Holz / 
Kunststoff mit Isolierver-
glasung; bessere Beschlä-
ge, Rollläden oder 
Fensterläden, Fenster-
bänke aus Holz, Metall 
oder Betonwerkstein 

x 

Einfachfenster / Verbund-
fenster aus Holz, Kunst-
stoff oder Alu / Holz m. 
Isolierverglasung; 
hochwertige Beschläge, 
Rollläden o. Fensterläden, 
Fensterbänke Alu o. 
Werkstein 

  

5% 0%   0%   5%     

Türen 6 % 

  

einfache Füllungstüren 
aus Holz / Holzwerkstof-
fen, Stahlzargen; einfache 
Schlösser und Beschläge 

x 

Füllungstüren/ glatte 
Türen aus 
Holz/Holzwerkstoffen, 
Holzzargen; bessere 
Schlösser und Beschläge 

  

Türen aus Holz / Holz-
werkstoffen mit hochwer-
tiger Oberfläche, Ein-
gangstüren Eiche o. Alu; 
gute Schlösser / Beschläge 

  

6% 0%   6%   0%     

Heizung 7 % 

  

Einzelöfen 

  

Mehrraum-
Warmluftkachelofen, 
Zentralheizung als 
Schwerkraftheizung mit 
Radiatoren, Boiler für 
Warmwasser 

x 

Zentralheizung als 
Pumpenheizung mit 
Flachheizkörper, Fußbo-
denheizung, Elt-
Speicherheizung, Regel-
technik, Warmwasser 
zentral / dezentral 

Einbau einer neuen Heizungs-
anlage unterstellt 

7% 0%   0%   7%     

Sanitär etc. 6 % 

  

einfache Wasser- und 
Abwasserinstallation, 
überwiegend auf Putz, 1 
Bad mit WC je Wohnung, 
einfache Ausführung 

x 

Wasser- und Abwasserin-
stallation unter Putz, Bad 
mit Dusche und Gäste-WC 
(je Wohnung), bessere 
Ausführung 

  

Wasser- und Abwasserin-
stallation unter Putz, Bad 
mit WC und WC getrennt 
(je Wohnung), gehobene 
Ausführung, hochwertige 
Bedienungselemente 

  

6% 0%   6%   0%     

Elektroinstallation 3 
% 

  

je Raum 1 Lichtauslass 
und 1-2 Steckdosen, Elt-
Installation tlw. auf Putz, 
einfache Beleuchtungs-
körper 

x 

einfache Elt-Installation, je 
Raum 1-2 Lichtauslässe 
und 2-3 Steckdosen 
bessere Beleuchtungskör-
per, einfache Fernmelde- 
und informationstechni-
sche Anlagen, Antennen 

  

hochwertige Elt-
Installation, je Raum 
mehrere Lichtauslässe 
und Steckdosen gute 
Beleuchtungskörper 
bessere Fernmelde- und 
informationstechnische  
Anlagen, Antennen 

  

3% 0%   3%   0%    

0,46 0%  34%  12%   

46% 0%   74%   26%    
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3.2.6 Besondere Bauteile/Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

 
besondere Bauteile: 
 

Kellerlichtschächte, Balkone und Dachterrassen, Kelleraußentreppe 

Besonnung und Belichtung: 
 

Ausreichend 
 

Bauschäden und  
Baumängel: 
 

¶ Leichte kapillar aufsteigende Feuchte in Sockelbereichen des Kellerge-
schosses 

¶ Frostschäden und hohl liegende Fliesen an Dachterrasse / Balkon und Ter-
rasse 

¶ Einzelne kleinere Baumängel und Bauschäden in den Wohneinheiten 
(werden pauschal bei der Wertermittlung berücksichtigt) 

 
Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist befriedigend. Es besteht ein gewöhnlicher Unterhaltungs-
stau und ein geringer allgemeiner Renovierungsbedarf. 
 

Modernisierungen: 
 

Nach Angabe des Eigentümers wurden folgende Modernisierungen durchgeführt: 

¶ 1982 Erneuerung des Dachstuhls mit erhöhter Wärmedämmung auch über den 
älteren Gebäudeteil 

¶ Anbringung eines Wärmeschutzes an der Fassade 

¶ Einbau von dreifach verglasten Fassadenfenstern 
 

Im Kurzgutachten wurden folgende Modernisierungen unterstellt: 

¶ Einbau einer neuen Heizungsanlage 
 

 

3.3 Garage 

 
Einzelgarage massiv, Schwingtor aus Stahl mit Holzbeplankung handbetrieben, Betonboden, Stromanschluss, 
eingangstür 
 
 

3.4 Nebengebäude 

 
Teilweise Grenzbebauung, ursprünglich als Gargengebäude konzeptioniert, wohnlich ausgebaut, nachbarschafts-
rechtliche Zustimmungen zu wohnlich genutzte Grenzbebauung nicht geprüft; in der Wertermittlung als Garagenge-
bäude mit gehobener Ausstattung angesetzt. Gebäudemaße ca. 12 x11 m. 
 
 

3.5 Außenanlagen 

 
Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigung, Hofbefestigung, befestigte 
Stellplatzfläche, Terrasse, Gartenanlagen und Pflanzungen, Standplatz für Mülltonnen, Einfriedung (Mauer, Zaun, 
Hecken) 
 
  



INGENIEUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO KAISER  

 

 

Xxxxxxx 3 u. 3a, 85662 Hohenbrunn  Seite 13 von 44 
 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

 
Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 85662 Hohenbrunn, 
Xxxxxxx 3 u. 3a zum Wertermittlungsstichtag 16.11.2010 ermittelt. 
 
Grundstücksdaten: 
 
Grundbuch Band Blatt lfd. Nr. 
Hohenbrunn xxx xxx  
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Hohenbrunn xxx x 952 m² 
 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfalls 
(vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) ist der Verkehrswert von Grundstücken 
mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Ertragswertverfahrens (gem. §§ 17-20 Immo-
WertV) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbildung der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 
 
Der Ertragswert ergibt sich als Summe von Bodenwert und Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen.  
 
Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt; das Ergebnis wird unterstützend für die Ermittlung des Ver-
kehrswerts (auch zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Werts der baulichen Substanz) herangezogen. 
 
Das Sachwertverfahren (gem. §§ 21-23 ImmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. 
Der vorläufige Sachwert (d.h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, Gebäudesachwert 
(Wert des Normgebäudes sowie dessen besonderen Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen) und Sachwert 
der Außenanlagen (Sachwert der baulichen und nichtbaulichen Außenanlagen) ermittelt. 
 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der bauli-
chen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 16 ImmoWertV) 
so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 
16 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit 
von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nut-
zungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte 
Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die 
nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Be-
wertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Er-
schließungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, 
Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwertwerts be-
rücksichtigt. 
 
Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende 
besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 

¶ Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwendungen oder Bau-
mängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder durch eine ge-
kürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

¶ wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

¶ Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

¶ Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

 
Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt ррлΣлл ϵκƳч zum Stichtag 31.12.2008. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt defi-
niert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,4 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 16.11.2010 

Entwicklungszustand = baureifes Land 

Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,63 

Grundstücksfläche = 952 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 16.11.2010 
und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 

abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts (frei)  = ррлΣлл ϵκƳч  

abgabenfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = ррлΣлл ϵκƳч  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 31.12.2008 16.11.2010  ³ 1,00  

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = ррлΣлл ϵκƳч E1 

GFZ 0,4 0,63  ³ 1,26 E2 

Fläche (m²)  952  ³ 1,00  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  ³ 1,00  

angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert  = сфоΣлл ϵκƳч  

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt  
noch ausstehende Abgaben  

 

 - лΣлл ϵκƳч 

 
 

abgabenfreier relativer Bodenwert  = сфоΣлл ϵκƳч  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

abgabenfreier relativer Bodenwert   = сфоΣлл ϵκƳч  

Fläche   ³ 952 m²  

abgabenfreier Bodenwert  = срфΦтосΣлл ϵ 
rd.  срфΦтосΣлл ϵ 
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Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

!ǳŦ ŘƛŜǎŜƴ αŀƴ ŘƛŜ [ŀƎŜ ǳƴŘ ŘƛŜ !ƴōŀǳŀǊǘ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘŜƴ ŀōƎŀōŜƴŦǊŜƛŜƴ .ƻŘŜƴǿŜǊǘά ƛǎǘ ŘŜǊ aŀǊƪǘŀƴǇŀǎǎǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ ŘŜǎ 
Sachwertverfahrens abzustellen (der lageangepasste Bodenwert dient als Maßstab für die Wirtschaftskraft der Region 
bzw. die Kaufkraft der Nachfrager nach Grundstücken in dieser Lage; die Anbauart bestimmt den objektartspezifischen 
Sachwertfaktor mit). Die danach ggf. noch berücksichtigten den Bodenwert beeinflussenden Grundstücksmerkmale 
gehen in den Gesamtbodenwert ein und beeinflussen demzufolge über die Höhe des vorläufigen Sachwerts (Sub-
stanzwert) den Marktanpassungsfaktor. 
 
E2 

Die Umrechnung von der GFZ des BRW-Grundstücks auf die GFZ des Bewertungsgrundstücks erfolgt unter Verwen-
dung der vom örtlichen Gutachterausschuss mitgeteilten Umrechnungskoeffizienten. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist nach § 34 BauGB zu beurteilen. Maßgebend für die mögliche Geschossflächenzahl 
ist dabei in sachverständigem Ermessen das nachbarliche Flurstück xxx. Dieses weist eine vorhandene Grundfläche der 
Wohnbebauung von ca. 200 m² auf. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des GAA, wonach auch die Flächen von 
Dachgeschossen, auch wenn diese keine Vollgeschosse sind, bei der Ermittlung entgegen den Vorgaben der BauNVO 
hinzuzurechnen sind, ergibt sich für das gegenständliche Grundstück eine Geschossflächenz von rd. 3 Geschosse (EG, 
OG und DG) x 200 m² = rd. 600 m² und damit einhergehend eine GFZ von 600 m² / 952 m² = rd. 0,63 
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4.4 Ertragswertermittlung  

4.4.1 Ertragswertberechnung 
 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl tatsächliche Nettokaltmiete 
      monatlich jährlich 
  (m²) (Stk.) (ϵ/m²) bzw. 

όϵκ{ǘƪΦύ 
(ϵ) (ϵ) 

Mehrfamilienhaus  Wohnung EG Nord  71,41  9,10 649,83 7.797,96 
 Wohnung EG Süd   51,96  10,30 535,19 6.422,28 
 Wohnung 1. OG 

Nord 
  71,41  9,10 649,83 7.797,96 

 Wohnung 1. OG Süd   39,81  10,30 410,04 4.920,48 
 Wohnung DG Nord   58,77  9,36 550,09 6.601,08 
Garage      1,00 35,00 35,00 420,00 
Nebengebäude     118  - 0,00 0,00 

Summe  295,36 -  2.829,98 33.959,76 

 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
     monatlich jährlich 
  (m²) (Stk.) όϵκƳчύ ōȊǿΦ 

όϵκ{ǘƪΦύ 
όϵύ όϵύ 

Mehrfamilienhaus  Wohnung EG Nord  71,41  10,00 714,10 8.569,20 
 Wohnung EG Süd   51,96  10,50 545,58 6.546,96 
 Wohnung 1. OG 

Nord 
  71,41  10,00 714,10 8.569,20 

 Wohnung 1. OG Süd   39,81  10,50 418,01 5.016,12 
 Wohnung DG Nord   58,77  10,00 587,70 7.052,40 
Garage      1,00 45,00 45,00 540,00 
Nebengebäude      2,00 60,00 120,00 1.440,00 

Summe  295,36 -  3.144,49 37.733,88 

 
Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht von der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete jährlich um -оΦттпΣмн ϵ ŀō. 
Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 17 
Abs. 1 ImmoWertV).  
 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  отΦтооΣуу ϵ 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
- сΦлтрΣло ϵ 

jährlicher Reinertrag = омΦсруΣур ϵ 

Reinertragsanteil des Bodens 

4,00 % von срфΦтосΣлл ϵ (Liegenschaftszinssatz ³ Bodenwert) 

 

- 

 
нсΦоуфΣпп ϵ 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = рΦнсфΣпм ϵ 

Barwertfaktor (gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) 
bei p = 4,00 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 32 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 

³ 

 
 
17,874 

Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = фпΦмурΣпо ϵ 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + срфΦтосΣлл ϵ 

vorläufiger Ertragswert  = троΦфнмΣпо ϵ 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - омΦлллΣлл ϵ 

Ertragswert  = тннΦфнмΣпо ϵ 
 rd. тноΦлллΣлл ϵ 
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4.4.2 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

 
Wohnflächen 
Die Berechnungen der Wohnflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der II. Berechnungsverord-
nung § 42 - 44. Die Maße zur Wohnflächenberechnung wurden aus den Planunterlagen des Auftraggebers entnom-
men. Nicht ausreichende Maßangaben wurden durch maßstäbliches Messen ergänzt. Die übergebenen Unterlagen 
können teilweise von der tatsächlichen Ausführung abweichen, was jedoch keine wesentliche Wertbeeinflussung 
darstellt. Die Berechnungen sind demzufolge nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
 
Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese 
entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Be-
wirtschaftungskosten. Ein örtlicher Mietspiegel existiert nicht. Sie wird daher auf der Grundlage von Vergleichsmieten 
für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus der Mietpreissammlung des Sachverstän-
digen bzw. diesbezüglich angestellten Recherchen als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet. 
 
Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar 
genutzter GrundstückŜ όǾƻǊǊŀƴƎƛƎ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ŀƭǎ ǇǊƻȊŜƴǘǳŀƭŜǊ !ƴǘŜƛƭ ŀƳ wƻƘŜǊǘǊŀƎΣ ǘƭǿΦ ŀǳŎƘ ŀǳŦ ϵκƳч ²ƻƘƴ- oder 
Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt. 
 
Dieser Wertermittlung werden die in Anlage 3 der WertR 2006 veröffentlichten Bewirtschaftungskosten zugrunde 
gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung 
der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 
 
Bewirtschaftungskosten (BWK) 
 

¶ für die Mieteinheit Wohnung EG Nord: 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 250,00 
Instandhaltungskosten ---- 12,75 910,48 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 171,38 

Summe   1.331,86 
(ca. 16 % des Rohertrags) 

 

¶ für die Mieteinheit Wohnung EG Süd: 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 250,00 
Instandhaltungskosten ---- 12,75 662,49 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 130,94 

Summe   1.043,43 
(ca. 16 % des Rohertrags) 

 

¶ für die Mieteinheit Wohnung 1. OG Nord: 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 250,00 
Instandhaltungskosten ---- 12,75 910,48 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 171,38 

Summe   1.331,86 
(ca. 16 % des Rohertrags) 
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¶ für die Mieteinheit Wohnung 1. OG Süd: 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 250,00 
Instandhaltungskosten ---- 12,75 507,58 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 100,32 

Summe   857,90 
(ca. 17 % des Rohertrags) 

 

¶ für die Mieteinheit Wohnung DG Nord: 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 250,00 
Instandhaltungskosten ---- 12,75 749,32 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 141,05 

Summe   1.140,37 
(ca. 16 % des Rohertrags) 

 

¶ für die Mieteinheit Garage: 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 35,00 
Instandhaltungskosten ---- ---- 75,00 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 10,80 

Summe   120,80 
(ca. 22 % des Rohertrags) 

 

¶ für die Mieteinheit Nebengebäude : 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  

[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  

ώϵκƳч ²Cϐ 

Kostenanteil  

ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ώϵϐ 

Verwaltungskosten ---- ---- 70,00 
Instandhaltungskosten ---- ---- 150,00 
Mietausfallwagnis 2,00 ---- 28,80 

Summe   248,80 
(ca. 17 % des Rohertrags) 

 
Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage 

¶ der verfügbaren Angaben des örtlichen Gutachterausschusses oder der Gutachterausschüsse vergleichbarer Ge-
meinden unter Hinzuziehung 

¶ des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze als 
Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, Restnutzungsdauer 
des Gebäudes sowie Objektgröße (d.h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie 

¶ eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v.g. bundesdurchschnitt-
lichen Liegenschaftszinssätze, 

bestimmt: 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung der 
NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem 
Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 
 
Vgl. diesbezüglich die differenzierte GND-Ermittlung in der Sachwertermittlung. 
 
Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächli-
chem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" angesetzt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das Gebäude 
fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in 
den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebenem Modell 
angewendet. 
 
 
Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Mehrfamilienhaus  

Das (gemäß sachverständiger Berechnungen, s. Anlage) 1966 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  
 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein 
tǳƴƪǘǊŀǎǘŜǊ όtǳƴƪǘǊŀǎǘŜǊƳŜǘƘƻŘŜ ƴŀŎƘ α!ǊōŜƛǘǎƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ ŘŜǊ ±ƻǊǎƛǘȊŜƴŘŜƴ ŘŜǊ DǳǘŀŎƘǘŜǊŀǳǎǎŎƘǸǎǎŜ ƛƴ 
Nordrhein-²ŜǎǘŦŀƭŜƴ κ {ǇǊŜƴƎƴŜǘǘŜǊάύ ŜƛƴƎŜƻǊŘƴŜǘΦ 
 
Hieraus ergeben sich 9 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 
 

Modernisierungsmaßnahmen (vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte  Begründung 

durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen   

¶ Einbau von isolierverglasten Fenstern 2  

¶ Wärmedämmung der Außenwände und des obersten Geschosses 3  

¶ Erneuerung der Dacheindeckung 2  

Unterstellte Modernisierungsmaßnahmen   

¶ Einbau einer neuen Sammel- bzw. Etagenheizung 2  

Summe 9  
 
 
!ǳǎƎŜƘŜƴŘ Ǿƻƴ ŘŜƴ ф aƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜƴ ƛǎǘ ŘŜƳ DŜōŅǳŘŜ ŘŜǊ aƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎǎǘŀƴŘŀǊŘ αǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ƳƻŘŜǊƴi-
ǎƛŜǊǘά ȊǳȊǳƻǊŘƴŜƴΦ 
 
In Abhängigkeit von: 

¶ der üblichen Gesamtnutzungsdauer (73 Jahre) und 

¶ ŘŜƳ όαǾƻǊƭŅǳŦƛƎŜƴ ǊŜŎƘƴŜǊƛǎŎƘŜƴάύ DŜōŅǳŘŜŀƭǘŜǊ (2010 ς 1966 = 44 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechneri-
sche) Restnutzungsdauer von (73 Jahre ς 44 Jahre =) 29 Jahren 

¶ ǳƴŘ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ŘŜǎ aƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎǎǘŀƴŘŀǊŘǎ αǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ƳƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǘά ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŦǸǊ Řŀǎ DŜōŅǳŘŜ ŜƛƴŜ όƳƻŘƛŦi-
zierte) Restnutzungsdauer von 32 Jahren. 

 
Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (73 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (32 Jahre) ergibt sich 
ein fiktives Gebäudealter von (73 Jahre ς 32 Jahre =) 41 Jahren. Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wer-
termittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2010 ς 41 Jahren =) 1969. 
 
9ƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǊ ǾƻǊǎǘŜƘŜƴŘŜƴ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘŜƴ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ǿƛǊŘ ŦǸǊ Řŀǎ DŜōŅǳŘŜ αaŜƘǊŦŀƳƛƭƛŜƴƘŀǳǎά ƛƴ ŘŜǊ ²ŜǊǘŜr-
mittlung 

¶ eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 32 Jahren und 

¶ ein fiktives Baujahr 1969 
zugrunde gelegt. 
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besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren 
oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Bauschäden (-мсΦлллΣлл ϵ Ȅ мΣллл ύ -мсΦлллΣлл ϵ 

¶ Leichte kapillar aufsteigende Feuchte im KG, Minderung -мΦлллΣлл ϵ  

¶ Frostschäden und hohl liegende Bodenfliesen bei Dach-
terrasse und Balkon 

-млΦлллΣлл ϵ  

¶ kleinere Baumängel in den einzelnen Wohnungen -рΦлллΣлл ϵ  

Modernisierungsbesonderheiten (-мрΦлллΣлл ϵ Ȅ мΣллл ύ -мрΦлллΣлл ϵ 

¶ Einbau einer neuen Heizungsanlage -мрΦлллΣлл ϵ  

Summe -омΦлллΣлл ϵ 
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4.5 Sachwertermittlung  

4.5.1 Sachwertberechnung 

 

Gebäudebezeichnung Mehrfamilienhaus Garage Nebengebäude 

Berechnungsbasis    
¶ Brutto-Rauminhalt (BRI)  1.690,00 m³       
¶ Brutto-Grundfläche (BGF)     64,00 m²  132,00 m² 

Baupreisindex (BPI) 16.11.2010 (2000 = 100)  116,7  116,7  116,7 

Normalherstellungskosten (ohne BNK)     
¶ NHK im Basisjahr (2000)  нроΣлл ϵκƳш .wL  нрлΣлл ϵκƳч BGF  нурΣлл ϵκƳч .DC  
¶ NHK am Wertermittlungsstichtag  нфрΣнр ϵκƳш .wL  нфмΣтр ϵκƳч .DC   оонΣсл ϵκƳч .DC 

Herstellungskosten (ohne BNK)    
¶ Normgebäude  пфуΦфтнΣрл ϵ  муΦстнΣлл ϵ  поΦфлоΣнл ϵ 

¶ Zu-/Abschläge          
¶ besondere Bauteile  нмΦлллΣлл ϵ       
¶ besondere Einrichtungen          

Gebäudeherstellungskosten (ohne BNK)  рмфΦфтнΣрл ϵ  муΦстнΣлл ϵ  поΦфлоΣнл ϵ 

Baunebenkosten (BNK)    
¶ prozentual  16,00 %  10,00 %   10,00 %  
¶ Betrag  уоΦмфрΣсл ϵ  мΦустΣнл ϵ  пΦофлΣон ϵ 

Gebäudeherstellungskosten (inkl. BNK)  слоΦмсуΣмл ϵ  нлΦрофΣнл ϵ  пуΦнфоΣрн ϵ 

Alterswertminderung    
¶ Modell  linear  linear  linear 
¶ Gesamtnutzungsdauer (GND) 
¶ Restnutzungsdauer (RND) 

 73 Jahre 
 32 Jahre 

 50 Jahre 
 22 Jahre 

 50 Jahre 
 27 Jahre 

¶ prozentual  56,16 %  56,00 %  46,00 % 
¶ Betrag  ооуΦтофΣнл ϵ  ммΦрлмΣфр ϵ  ннΦнмрΣлн ϵ 

Zeitwert (inkl. BNK)    
¶ Gebäude (bzw. Normgebäude)  нспΦпнуΣфл ϵ  фΦлотΣнр ϵ  нсΦлтуΣрл ϵ 
¶ besondere Bauteile          
¶ besondere Einrichtungen  нрΦлллΣлл ϵ       

Gebäudewert (inkl. BNK)  нуфΦпнуΣфл ϵ  фΦлотΣнр ϵ  нсΦлтуΣрл ϵ 

 

Gebäudesachwerte insgesamt  онпΦрппΣср ϵ 

Sachwert der Außenanlagen + мфΦптнΣсу ϵ 

Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = оппΦлмтΣоо ϵ 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + срфΦтосΣлл ϵ 

vorläufiger Sachwert = мΦллоΦтроΣоо ϵ 

Sachwertfaktor (Marktanpassung) ³ 0,75 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = трнΦумрΣлл ϵ 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - омΦлллΣлл ϵ 

(marktangepasster) Sachwert  = тнмΦумрΣлл ϵ 

 rd. тннΦлллΣлл ϵ 
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4.5.2 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung 

 
Berechnungsbasis 

Die Berechnung des Gebäuderauminhalts (Bruttorauminhalts - BRI) bzw. der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen - 
BGF) wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 - 
Ausgabe 1987) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen 
daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 
beim BRI z.B. 

¶ nur Anrechnung von üblichen / wirtschaftlich vollwertigen Geschosshöhen; 

¶ nur Anrechnung der Gebäudeteile a und tlw. b bzw. 

¶ Nichtanrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone); 
bei der BGF z.B. 

¶ (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone) und 

¶ Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen. 
 
Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfah-
rungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Jahre 2000 (Basisjahr) angesetzt. Der Ansatz der 
NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 
 
Ermittlung der Normalherstellungskosten (NHK 2000 nach Sprengnetter) für das Gebäude: Mehrfamilienhaus  

Ermittlung des Ausstattungsstandards (AS): 
 

Gebäudeteil  

(rel. Anteil) 

Ausstattungs-
standardstufe 
des Gebäudes 

Beschreibung der Ausstattungsstandardstufe (allgemein) 

Fassade 
(rel. Anteil 4,00 %) 

mittel Wärmedämmputz, Wärmedämmverbundsystem, Sichtmauerwerk mit Fu-
genglattstrich und Anstrich mittlerer Wärmedämmstandard  

Innenwand- 
bekleidung 
in Nassräumen 
(rel. Anteil 4,00 %) 

mittel Putz/Trockenputz mit Binderfarbenanstrich, Tapete (untere Preisklasse), 
Fliesensockel (bis 1,5 m) 

Deckenbekleidung 
(rel. Anteil 1,00 %) 

mittel Deckenputz gefilzt mit Binderfarbenanstrich, Gipskartonplatten 

Bodenbeläge, Trep-
penbeläge in Nass-
räumen  
(rel. Anteil 5,00 %) 

mittel Linoleum, PVC-Böden und Textilbelag (mittlere Preisklasse), Buchenparkett, 
Fliesen (mittlere Preisklasse) 

Fenster 
(rel. Anteil 5,00 %) 

gehoben Einfachfenster/ Verbundfenster aus Holz, Kunststoff oder Alu/ Holz mit 
Isolierverglasung; hochwertige Beschläge, Rollläden oder Fensterläden, 
Fensterbänke aus Alu oder Werkstein 

Türen 
(rel. Anteil 6,00 %) 

mittel glatte Türen aus Holz/Holzwerkstoff; Stahl- oder Kunststoffzargen; gen; 
bessere Schlösser und Beschläge 

Heizung 
(rel. Anteil 7,00 %) 

gehoben Zentralheizung als Pumpenheizung mit Flachheizkörper, Elt-
Speicherheizung, Regeltechnik, Warmwasser zentral 

Sanitär etc. 
(rel. Anteil 6,00 %) 

mittel Wasser- und Abwasserinstallation unter Putz, Bad mit Dusche und Gäste-
WC (je Wohnung), bessere Ausführung 

Elektro- 
installation 
(rel. Anteil 3,00 %) 

mittel einfache Elt Installation, je Raum 1-2 Lichtauslässe und 2-3 Steckdosen 
bessere Beleuchtungskörper einfache Fernmelde- und informationstechni-
sche Anlagen, Antennen 

Dachdeckung 
(rel. Anteil 5,00 %) 

mittel mehrlagige Deckung aus Dachbahnen, Betondachpfannen (gehobener 
Standard); mittlerer Wärmedämmstandard  

Insgesamt 46,00 % 
davon: 

mittel 
gehoben  

34,00 % 
12,00 % 
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Bestimmung der ausstattungsbezogenen NHK 2000 für das Gebäude: Mehrfamilienhaus  

Eigenschaften des tabellierten Standardgebäudes 

Nutzungsgruppe:  Mehrfamilien-Wohnhäuser (MFH) 

Gebäudeart:  MFH - zweigeschossig 

Gebäudetyp:  KG+EG+OG; SD (voll ausgeb.); Zweispänner 

Ausstattungsstandard: gehoben 

Berücksichtigung der Eigenschaften des Bewertungsgebäudes 

tabellierter NHK 2000 Grundwert = нулΣлл ϵκƳш .wL 
Gebäudeart: MFH - zweigeschossig   
Gebäudetyp: KG+EG+OG, SD (voll ausgebaut) x 1,00 
Ausstattungsstandard: gehoben x 1,00 
(fiktives) Baujahr: 1969 x 1,00 
Regional- und objektspezifische Modifizierungen: 
vom Standardobjekt abweichende Wohnungsgröße x 0,960 

modifizierter NHK-Grundwert  = нсуΣул ϵκƳш .wL 

Berücksichtigung der Eigenschaften des Bewertungsgebäudes 

tabellierter NHK 2000 Grundwert = нулΣлл ϵκƳш .wL 
Gebäudeart: MFH - zweigeschossig   
Gebäudetyp: KG+EG+OG, SD (voll ausgebaut) x 1,00 
Ausstattungsstandard: mittel x 0,92 
(fiktives) Baujahr: 1969 x 1,00 
Regional- und objektspezifische Modifizierungen: 
vom Standardobjekt abweichende Wohnungsgröße x 0,960 

modifizierter NHK-Grundwert  = нптΣол ϵκƳш .wL 

Gewichtung der ausstattungsbezogenen NHK 2000 
 

 
Ausstattungs- 

standard 

modifizierter  
NHK 2000-Grundwert 

ώϵκƳш .wLϐ 

 
relativer Gebäudeanteil  

[%] 

 
relativer NHK 2000 - Anteil 

ώϵκƳш .wLϐ 

gehoben 
mittel 

268,80 
247,30 

12,0/46 
34,0/46 

70,12 
182,79 

Summe  46/46 252,91  

gewichtete, ausstattungsbezogene NHK 2000 rd. Ґ нроΣлл ϵκƳш .wL 
 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2000 (NHK 2000 nach Sprengnetter) für das 
Gebäude: Garage  

Bestimmung der ausstattungsbezogenen NHK 2000 für das Gebäude: Garage  

Eigenschaften des tabellierten Standardgebäudes 

Nutzungsgruppe:  Garagen, Parkhäuser etc. 

Gebäudeart:  Einzelgaragen 

Gebäudetyp:  konventionell (FD o. SD) mit oder ohne Keller 

Ausstattungsstandard: mittel 

Berücksichtigung der Eigenschaften des Bewertungsgebäudes 

tabellierter NHK 2000 Grundwert = 95,00 ϵκƳш .wL 

Umrechnung auf die Bezugseinheit Bruttogrundfläche (BGF) x 2,63 
Gebäudeart: Einzelgaragen   
Gebäudetyp: konventionell (FD o. SD), mit oder ohne Keller x 1,00 
Ausstattungsstandard: mittel x 1,00 
(fiktives) Baujahr: 1982 x 1,00 

modifizierter NHK-Grundwert  = нпфΣур ϵκƳч .DC 
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Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2000 (NHK 2000 nach Sprengnetter) für das 
Gebäude: Nebengebäude  

Bestimmung der ausstattungsbezogenen NHK 2000 für das Gebäude: Nebengebäude  

Eigenschaften des tabellierten Standardgebäudes 

Nutzungsgruppe:  Garagen, Parkhäuser etc. 

Gebäudeart:  Einzelgaragen 

Gebäudetyp:  konventionell (FD o. SD) mit oder ohne Keller 

Ausstattungsstandard: mittel 

Berücksichtigung der Eigenschaften des Bewertungsgebäudes 

tabellierter NHK 2000 Grundwert = фрΣлл ϵκƳш .wL 

Umrechnung auf die Bezugseinheit Bruttogrundfläche (BGF) x 2,63 
Gebäudeart: Einzelgaragen   
Gebäudetyp: konventionell (FD o. SD), mit oder ohne Keller x 1,00 
Ausstattungsstandard: mittel x 1,00 
(fiktives) Baujahr: 1987 x 1,00 

 

Werteinfluss wegen: Doppelgarage x 0,95 
Regional- und objektspezifische Modifizierungen: 

¶ weitere Modifizierungen Zuschlag für gehobene Ausstattung x 1,20 

modifizierter NHK-Grundwert  = нупΣуо ϵκƳч .DC 

Baupreisindex 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt 
mittels dem Verhältnis des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). 
Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wurde beim Statistischen Bundesamt erfragt.  

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 
Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind aufgrund 
zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem Ausbauzustand des 
Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Die in der Rauminhalts- bzw. Gebäudeflächenberechnung nicht erfassten und damit im Wert des Normgebäudes nicht 
berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfolgen bau-
teilweise getrennte aber pauschale Herstellungs- bzw. Zeitwertzuschläge. Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind 
Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften 
und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezügli-
cher Abschläge. 

Besonders zu veranschlagende Bauteile 
Gebäude: Mehrfamilienhaus 
 

besondere Bauteile Herstellungskosten (ohne BNK) Zeitwert (inkl. BNK) 

Kellerlichtschächte пΦлллΣлл ϵ  

Kelleraußentreppe нΦлллΣлл ϵ  

Balkone und Dachterrassen мрΦлллΣлл ϵ  

Summe нмΦлллΣлл ϵ  

Besondere Einrichtungen 
Der Wertansatz von besonderen (Betriebs)Einrichtungen wurde aus der Aufstellung des Auftraggebers ohne weitere 
vertiefende Untersuchungen übernommen und bei der Wertermittlung berücksichtigt. 

Gebäude: Mehrfamilienhaus 
 

besondere Einrichtungen Herstellungskosten (ohne BNK) Zeitwert (inkl. BNK) 

Gemäß Inventarliste Auftraggeber  нрΦлллΣлл ϵ 
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Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) werden prozentual als Funktion der Gesamtherstellungskosten (einschl. der Herstellungs-
kosten der Nebenbauteile, besonderen Einrichtungen und Außenanlagen) und den Planungsanforderungen bestimmt. 
Dieser Wertermittlung werden die in [1], Kapitel 3.01.7 veröffentlichten durchschnittlichen pauschalisierten BNK zu-
grunde gelegt. 

Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin erfasst und prozentual zum Gebäudesach-
wert geschätzt. Der Wert der Außenanlagen liegt hierbei nach Angaben der einschlägigen Fachliteratur im Bereich von 
2 - 8 % des Gebäudesachwerts. 
 

Außenanlagen Sachwert (inkl. BNK) 

ǇǊƻȊŜƴǘǳŀƭŜ {ŎƘŅǘȊǳƴƎΥ сΣлл ҈ ŘŜǊ DŜōŅǳŘŜǎŀŎƘǿŜǊǘŜ ƛƴǎƎΦ όонпΦрппΣср ϵύ мфΦптнΣсу ϵ 

Summe мфΦптнΣсу ϵ 

Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung der 
NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem 
Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Gewichtung der ausstattungsbezogenen GND für das Gebäude: Mehrfamilienhaus  
Die GND wird als gewichteter Mittelwert aus den für die gewählte Gebäudeart und den Ausstattungsstandards tabel-
lierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. Die relativen Gebäudeanteile für die Gewichtung der GND wurden 
auf der Grundlage der diesbezüglichen Angaben in den Ausstattungsstandard-Tabellen bzw. Bauteiltabellen geschätzt. 
 

Ausstattungs- 
standard 

übliche GND 
[Jahre] 

relativer Gebäudeanteil  
[%] 

relativer GND-Anteil 
[Jahre] 

gehoben 80 12,0/46,0 20,87 
mittel 70 34,0/46,0 51,74 

Summe  46,0/46,0 72,61 Jahre 

gewichtete, ausstattungsbezogene übliche GND rd. 73 Jahre 
 
Gewichtung der ausstattungsbezogenen GND für das Gebäude: Garage  
Die GND wird als gewichteter Mittelwert aus den für die gewählte Gebäudeart und den Ausstattungsstandards tabel-
lierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. Die relativen Gebäudeanteile für die Gewichtung der GND wurden 
auf der Grundlage der diesbezüglichen Angaben in den Ausstattungsstandard-Tabellen bzw. Bauteiltabellen geschätzt. 
 

Ausstattungs- 
standard 

übliche GND 
[Jahre] 

relativer Gebäudeanteil  
[%] 

relativer GND-Anteil 
[Jahre] 

mittel 50 100,0/100,0 50,00 

Summe  100,0/100,0 50,00 Jahre 

gewichtete, ausstattungsbezogene übliche GND rd. 50 Jahre 
 
Gewichtung der ausstattungsbezogenen GND für das Gebäude: Nebengebäude  
Die GND wird als gewichteter Mittelwert aus den für die gewählte Gebäudeart und den Ausstattungsstandards tabel-
lierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. Die relativen Gebäudeanteile für die Gewichtung der GND wurden 
auf der Grundlage der diesbezüglichen Angaben in den Ausstattungsstandard-Tabellen bzw. Bauteiltabellen geschätzt. 
 

Ausstattungs- 
standard 

übliche GND 
[Jahre] 

relativer Gebäudeanteil  
[%] 

relativer GND-Anteil 
[Jahre] 

mittel 50 100,0/100,0 50,00 

Summe  100,0/100,0 50,00 Jahre 

gewichtete, ausstattungsbezogene übliche GND rd. 50 Jahre 
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Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächli-
chem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das Ge-
bäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden 
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus 
sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebenem Modell 
angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Ertragswertermittlung. 
 
Alterswertminderung  

Die Alterswertminderung der Gebäude erfolgt nach dem linearen Abschreibungsmodell. 
 
Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher Auf-
wendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsan-
sätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage 
für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d.h. der hierdurch (ggf. zusätzlich "gedämpft" unter Beachtung 
besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. 
 
Marktanpassungsfaktor 

Der angesetzte objektartspezifische Sachwert-Marktanpassungsfaktor k wird auf der Grundlage  

¶ der verfügbaren Angaben des örtlichen Gutachterausschusses oder eines benachbarten Landkreises bzw. kreisfreier 
Stadt unter Hinzuziehung 

¶ des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Marktanpassungsfaktoren als 
Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Marktanpassungsfaktoren gegliedert nach Objekt-art, Wirtschaftskraft 
der Region (d.h. Bodenwertniveau) und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie 

¶ eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v.g. bundesdurchschnitt-
lichen Marktanpassungsfaktoren, 

bestimmt. 
 
Danach liegen Kaufpreise für gleichartige Grundstücke in Regionen mit vergleichbarer Wirtschaftskraft (d.h. mit glei-
chem Bodenwertniveau) rd. 25 % unterhalb des ermittelten vorläufigen Sachwerts (d.h. des herstellungskostenorien-
tiert berechneten Substanzwerts). 
 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens be-
reits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren 
oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Bauschäden (-мсΦлллΣлл ϵ Ȅ мΣллл ύ -мсΦлллΣлл ϵ 

¶ Leichte kapillar aufsteigende Feuchte im KG, Minderung -мΦлллΣлл ϵ  

¶ Frostschäden und hohl liegende Bodenfliesen bei Dach-
terrasse und Balkon 

-млΦлллΣлл ϵ  

¶ kleinere Baumängel in den einzelnen Wohnungen -рΦлллΣлл ϵ  

Modernisierungsbesonderheiten (-мрΦлллΣлл ϵ Ȅ мΣллл ύ -мрΦлллΣлл ϵ 

¶ Einbau einer neuen Heizungsanlage -мрΦлллΣлл ϵ  

Summe -омΦлллΣлл ϵ 
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

 
5ŜǊ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α²ŀƘƭ ŘŜǊ ²ŜǊǘŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴά ŘƛŜǎŜǎ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜǊǘKurzgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Kurzgutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. 
Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertverfahren, 
d.h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleichermaßen in die 
Nähe des Verkehrswerts. 
Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei Fakto-
ren ab: 

a) von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte Preis-
bildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

b) von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrensergebnis-
ses erforderlichen Daten. 

 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsverfahren 
beschriebenen Gründen als Renditeobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Ertragswertermitt-
lung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Ertragswert abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Sachwertverfahrens (Nachhaltigkeit des Sub-
stanzwerts) von Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Sachwertermittlung (Sachwertfaktor, Boden-
wert und Normalherstellungskosten) erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Sachwertverfahren wurde deshalb stüt-
zend bzw. zur Ergebniskontrolle angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Ertragswert wurde mit rd. тноΦлллΣлл ϵ, 
der Sachwert mit rd. тннΦлллΣлл ϵ ermittelt. 

 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Verfah-
ren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV. 
Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für die zu 
bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen und von der mit 
dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 
Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Renditeobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Objektart wird 
deshalb dem Sachwert das Gewicht 0,40 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 1,00 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter Qualität 
(genauer Bodenwert, überörtlicher Sachwertfaktor) und für die Ertragswertermittlung in sehr guter Qualität (ausrei-
chend gute Vergleichsmieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 
Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren das Ge-
wicht 0,90 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 

 

Insgesamt erhalten somit 

das Sachwertverfahren das Gewicht 0,40 (c) ³ 0,90 (d) = 0,360 und 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (a) ³ 1,00 (b) = 1,000. 

Das gewogene Mittel ŀǳǎ ŘŜƴ ƛƳ ±ƻǊŀōǎŎƘƴƛǘǘ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎŜǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ ōŜǘǊŅƎǘΥ ώтннΦлллΣлл ϵ ³ 

лΣосл Ҍ тноΦлллΣлл ϵ ³ 1,000] · 1,360 = rd. тноΦлллΣлл ϵ. 
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4.6.5 Verkehrswert 

 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die 
sich vorrangig am Ertragswert orientieren.  

Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. тноΦлллΣлл ϵ ermittelt. 
Der zur Stützung ermittelte Sachwert beträgt rd. тннΦлллΣлл ϵ. 
 
Der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 85662 Hohenbrunn, Xxxxxxx 3 u. 3a 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Hohenbrunn xxxx  

 

Gemarkung Flur Flurstück 
Hohenbrunn xx4 x 

 
wird zum Wertermittlungsstichtag 16.11.2010 mit rd. 
 

тноΦлллΣлл ϵ 
in Worten: siebenhundertdreiundzwanzigtausend Euro 

geschätzt. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenste-
hen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle 
Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 

Anger, den 16.05.2011 

 

___________________________ 

Herbert S. Kaiser 

Dipl.-Sachverständiger (DIA) 
für die Bewertung von bebauten  
und unbebauten Grundstücken,  
für Mieten und Pachten 

Dipl.-Ing. (FH) des Bauwesens 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Kurzgutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) 
ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Über-
nahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen 
Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen 
des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rah-
men der Kurzgutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer 
möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 
1.000.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Kurzgutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Kurzgutachten separiert 
und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Kurzgutachten im Internet veröffentlicht wird, wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Kurzgutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffent-
licht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

 
BauGB: 
Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung ς Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 
(BGBl. I S. 466) 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken ς Immobilienwertermitt-
lungsverordnung ς ImmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien ς Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der 
Fassung vom 1. März 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006) 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. September 2009 (BGBl. I S. 3161) 
 
EnEV: 
Energieeinsparverordnung ς Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik 
bei Gebäuden i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954) 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung ς Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung ς Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 
2346) 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie ς Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwert-
ermittlung vom 18. Juli 2007 ([1], Kapitel 2.12.4) 
 
DIN 283: 
5Lb нуо .ƭŀǘǘ н ά²ƻƘƴǳƴƎŜƴΤ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ ²ƻƘƴŦƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ bǳǘȊŦƭŅŎƘŜƴέ ό!ǳǎƎŀōŜ CŜōǊǳŀǊ мфснΤ ƻōǿƻƘƭ ƛƳ 
Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur 

 
[1] Sprengnetter, Hans Otto: Grundstücksbewertung ς Marktdaten und Praxishilfen; Loseblattsammlung, 

Sprengnetter GmbH, Sinzig 2010 

[2] Sprengnetter, Hans Otto u.a.: Grundstücksbewertung ς Lehrbuch und Kommentar; Loseblattsammlung, 
Sprengnetter GmbH, Sinzig 2010 

[3] Sprengnetter/Kierig u.a.: Sprengnetter - Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- und 
Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Version 20.0, Sprengnetter 
GmbH, Sinzig 2010 
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Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 
 
Für das Einfamilienhausgrundstück in Hohenbrunn, Xxxxxxx 3 u. 3a 
Flur xxx Flurstücksnummer x Wertermittlungsstichtag: 16.11.2010 
 
 

Bodenwert 
 Bewertungs-

teilbereich 
Entwicklungs-

stufe 
abgabenrecht-
licher Zustand 

rel. BW [ϵ/m²]  Fläche 
[m²] 

Bodenwert 
[ϵ] 

 Restfläche baureifes Land frei 693,00 952,00 659.736,00 

  Summe: 693,00 952,00 659.736,00 

 

Objektdaten 
 Bewertungs-

teibereich 
Gebäudebe-
zeichnung / 

Nutzung 

BRI 
[m³] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Restfläche Mehrfamilien-
haus 

1.690,00 293,36 1966 73 32 

 Restfläche Garage   1982 50 22 

 Restfläche Nebengebäude  2,00 1987 50 27 
        

 

Wesentliche Daten 
 Bewertungs-

teilbereich 
Jahresrohertrag RoE [ϵ] BWK 

[% des RoE] 
Liegenschaftszinssatz 

[%] 
Sachwert-

faktor 

 Restfläche 37.733,88 сΦлтрΣло ϵ 
(16,10) 

4,00 0,75 

      

 

Relative Werte  
relativer Bodenwert: нΦнооΣст ϵκƳч ²CκbC 
relative besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale: -млпΣфс ϵκƳч ²CκbC 
relativer Verkehrswert:  нΦпптΣус ϵκƳч ²CκbC 
Verkehrswert/Rohertrag:  19,16 
Verkehrswert/Reinertrag:  22,84 

 

Ergebnisse  
Ertragswert: тноΦлллΣлл ϵ (100 % vom Sachwert) 
Sachwert: тннΦлллΣлл ϵ 
Verkehrswert (Marktwert):  тноΦлллΣлл ϵ 
Wertermittlungsstichtag 16.11.2010 

 

Bemerkungen 
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 6 Anlagen 
 

6.1 Berechnung Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt, Geschossfläche und Geschossflächenzahl 

 
Gebäudedaten       Grundstücksfläche   BGF [m2] BRI [m3] Geschossfläche Geschossflächenz. 

MFH nordöstlicher Gebäudeteil   

  

396 1.053 297 #DIV/0! 

Garage   65 0 0   

          Längen (Firstrichtung) Breiten   BGF = Bruttogrundfläche; BRI = Bruttorauminhalt; GF = Geschossfläche 

Gebäudebezeichnung   1 2   1 2 Höhe Bemerkungen BGF [m2] BRI [m3] GF [m2] 

MFH nordöstlicher 
Gebäudeteil 

KG 1,0 11,000   1,0 9,000   2,600   + 99 + 257  0 

EG 1,0 11,000   1,0 9,000   2,700   + 99 + 267 + 99 

1. OG 1,0 11,000   1,0 9,000   2,700   + 99 + 267 + 99 

 TF = Traufhöhe FH = Firsthöhe von FFB bis OK First 
Breite 
1 bis 
First 

Breite 
2 bis 
First 

Ges.-
Breite 

BGF [m2] 

BRI Anrechnung 
zu 

Geschossfläche DG 
zu [m2] 

Daten Dachgeschoss Fak. 1 2 Fak. 1 2 TF1 TF2 FH 1,00 100% 

MFH nordöstlicher 
Gebäudeteil DG 1,0 11,000 0,000 1,0 9,000 0,000 0,800 2,00 4,000 5,40 3,60 9,00 + 99 + 261 + 99 

               Gesamt: 396 1.053 297 

                       

Nebengebäude (Garage etc.)                 

          Längen (Firstrichtung) Breiten   BGF = Bruttogrundfläche; BRI = Bruttorauminhalt; GF = Geschossfläche 

Gebäudebezeichnung   1 2   1 2 Höhe Bemerkungen BGF [m2] BRI [m3] GF [m2] 

Garage KG 1,0 4,000   1,0 8,100       + 32  0  0 

  EG 1,0 4,000   1,0 8,100       + 32  0  0 

 TF = Traufhöhe FH = Firsthöhe von FFB bis OK First 
Breite 
1 bis 
First 

Breite 
2 bis 
First 

Ges.-
Breite 

BGF [m2] 

BRI Anrechnung 
zu 

Geschossfläche DG 
zu [m2] 

Daten Dachgeschoss Fak. 1 2 Fak. 1 2 TF1 TF2 FH 1,00 100% 

Garage DG 1,0 4,000 0,000 1,0 8,100 0,000   0   4,050 0,000 8,10  0  0  0 

                0   0,000 0,000 0,00  0  0  0 

               Gesamt: 65 0 0 

 
Gebäudedaten       Grundstücksfläche   BGF [m2] BRI [m3] Geschossfläche Geschossflächenz. 

MFH nordöstlicher Gebäudeteil   

  

198 636 132 #DIV/0! 

    0 0 0   

          Längen (Firstrichtung) Breiten   BGF = Bruttogrundfläche; BRI = Bruttorauminhalt; GF = Geschossfläche 

Gebäudebezeichnung   1 2   1 2 Höhe Bemerkungen BGF [m2] BRI [m3] GF [m2] 

MFH nordöstlicher 
Gebäudeteil 

KG 1,0 8,795   1,0 8,200   2,850   + 72 + 206  0 

KG 1,0 4,700   1,0 1,500   2,850   - -7 - -7  0 

KG 1,0 0,300   1,0 3,650   2,850   + 1 + 3  0 

EG 1,0 8,795   1,0 8,200   2,720   + 72 + 196 + 72 

EG 1,0 4,700   1,0 1,500   2,720   - -7 - -7 - -7 

EG 1,0 0,300   1,0 3,650   2,720   + 1 + 3 + 1 

                0  0  0 

 TF = Traufhöhe FH = Firsthöhe von FFB bis OK First 
Breite 
1 bis 
First 

Breite 
2 bis 
First 

Ges.-
Breite 

BGF [m2] 

BRI Anrechnung 
zu 

Geschossfläche DG 
zu [m2] 

Daten Dachgeschoss Fak. 1 2 Fak. 1 2 TF1 TF2 FH 1,00 100% 

MFH nordöstlicher 
Gebäudeteil DG 1,0 8,795 0,000 1,0 8,200 0,000 1,250  6,000 8,20 0,00 8,20 + 72 + 261 + 72 

  DG 1,0 4,700   1,0 1,500   2,200  3,100 1,80 0,00 1,80 - -7 - -22 - -7 

  DG 1,0 0,300   1,0 3,650   2,200 3,60 3,900 3,65 0,15 3,80 + 1 + 4 + 1 

               Gesamt: 198 636 132 

 

Gebäude (-teil) Bruttorauminhalt   

      

MFH nordöstlicher Gebäudeteil 1.053 m² 

MFH nordöstlicher Gebäudeteil 636 m² 

Gesamt 1.690 m² 
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6.2 Berechnung fiktives Baujahr gemäß anteiligen Bruttorauminhalt 

 

Stichtag 2010          

gesamte BGF 1.690 m²        

          

          

Gebäude (-teil) BRI   
anteiliger 
BRI 

Ansatz 
BGF 

angesetzte 
BGF 

Bau-
jahr Alter 

anteiliges 
Alter   

                    

MFH Nordost 1.053 m² 62,34% 100,00% 62,34% 1956 54 33,67 Jahre 

MFH Südwest 636 m² 37,66% 100,00% 37,66% 1982 28 10,54 Jahre 

Gesamt 1.690 m² 100,00%   100,00%   Gesamt: 44,21 Jahre 

              
fiktives Alter 

rd.  44 Jahre 

          

Wertermittlungsstich-
tag     fiktives Alter         

fiktives 
Baujahr   

2010  -    44 Jahre      = 1966   
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6.3 Wohn- und Nutzflächenberechnung 

 
Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung nach x II. BV § 42 - 44   WoFlV       
Berechnungsformel: Wohnfl. = geom. Faktor x (Länge 1+Länge2) x geom. Faktor x (Breite 1+Breite2) x Anrechnungsfaktor 

                  
anrechenbare 
Wohnfläche Nutzfläche   

Nr. Geschoss / Raum T
e
ilf

lä
ch

e 

 +
 /

 -
 

g
e
o

m
. 
F

a
kt

. 

Länge 1 Länge 2 g
e
o

m
. 
F

a
kt

. 

Breite 1 Breite 2 
Grund-
fläche A

n
re

ch
-

n
u

n
g

sf
a

kt
o

r 

F
lä

ch
e 

A
n

re
ch

-

n
u

n
g

sf
a

kt
o

r 

F
lä

ch
e 

Bemerkungen 

Erdgeschoss Bj 1952       m m   m m m2   m2   m2   

1 Diele I + 1 4,100   1 1,250   5,125           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Diele 5,13 1 5,13   0,00   

2 Vorraum I + 1 1,700   1 1,000   1,700           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Vorraum 1,70 1 1,70   0,00   

3 WC I + 1 1,200   1 1,000   1,200           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: WC 1,20 1 1,20   0,00   

4 Bad I + 1 2,250   1 1,800   4,050           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Bad 4,05 1 4,05   0,00   

5 Küche I + 1 2,900   1 2,900   8,410           

  II + 1 0,700   1 1,350   0,945           

                              

                              

Gesamt Raum: Küche 9,36 1 9,36   0,00   

6 Schlafen I + 1 4,000   1 4,300   17,200           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Schlafen 17,20 1 17,20   0,00   

7 Wohnen I + 1 8,200   1 3,800   31,160           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Wohnen 31,16 1 31,16   0,00   

8 Terrasse I + 1 1,500   1 5,100   7,650 0,5 3,83       

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Terrasse 7,65   3,83   0,00   

  Zwischensummen [m2]: 77,44   73,62   0,00  

abzüglich Putz 3%   3%  3%  
Hinweis: Die Maße zur Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung sind aus einer vorliegenden Plankopie entnommen. 
Bei nicht eingetragenen Vermaßungen wurden die Maße durch maßstäbliches Messen ermittelt. 

Grundfl. 
[m2] 

anrechenbare 
Wohnfläche [m2] Nutzfläche [m2] 

 

75,12 71,41 0,00  
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Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung nach x II. BV § 42 - 44   WoFlV       
Berechnungsformel: Wohnfl. = geom. Faktor x (Länge 1+Länge2) x geom. Faktor x (Breite 1+Breite2) x Anrechnungsfaktor 

                  
anrechenbare 
Wohnfläche Nutzfläche   

Nr. Geschoss / Raum T
e
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ch
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 +
 /

 -
 

g
e
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. 
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a
kt

. 

Länge 1 Länge 2 g
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a
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. 

Breite 1 Breite 2 
Grund-
fläche A

n
re

ch
-

n
u

n
g
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a
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o

r 

F
lä

ch
e 
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-
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o

r 

F
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Bemerkungen 

Erdgeschoss BJ 1982       m m   m m m2   m2   m2   

1 Diele I + 1 1,650   1 1,900   3,135           

  II + 1 4,450   1 3,200   14,240           

  III + 1 1,500   1 0,500   0,750           

                              

Gesamt Raum: Diele 18,13 1 18,13   0,00   

2 Bad I + 1 1,800   1 2,400   4,320           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Bad 4,32 1 4,32   0,00   

3 Zimmer I + 1 4,000   1 6,000   24,000           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Zimmer 24,00 1 24,00   0,00   

4 Terrasse I + 1 4,450   1 3,200   14,240 0,5 7,12       

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Terrasse 14,24   7,12   0,00   

  Zwischensummen [m2]: 60,69   53,57   0,00  

abzüglich Putz 3%   3%  3%  
Hinweis: Die Maße zur Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung sind aus einer vorliegenden Plankopie entnommen. 
Bei nicht eingetragenen Vermaßungen wurden die Maße durch maßstäbliches Messen ermittelt. 

Grundfl. 
[m2] 

anrechenbare 
Wohnfläche [m2] Nutzfläche [m2] 

 

58,86 51,96 0,00  
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Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung nach x II. BV § 42 - 44   WoFlV       
Berechnungsformel: Wohnfl. = geom. Faktor x (Länge 1+Länge2) x geom. Faktor x (Breite 1+Breite2) x Anrechnungsfaktor 

                  
anrechenbare 
Wohnfläche Nutzfläche   

Nr. Geschoss / Raum T
e
ilf

lä
ch

e 

 +
 /

 -
 

g
e
o

m
. 
F

a
kt

. 

Länge 1 Länge 2 g
e
o

m
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F

a
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. 

Breite 1 Breite 2 
Grund-
fläche A

n
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-

n
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n
g
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a
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o

r 
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e 

A
n

re
ch

-

n
u

n
g

sf
a

kt
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r 

F
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Bemerkungen 

Obergeschoss Bj 1952       m m   m m m2   m2   m2   

1 Diele I + 1 4,100   1 1,250   5,125           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Diele 5,13 1 5,13   0,00   

2 Vorraum I + 1 1,700   1 1,000   1,700           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Vorraum 1,70 1 1,70   0,00   

3 WC I + 1 1,200   1 1,000   1,200           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: WC 1,20 1 1,20   0,00   

4 Bad I + 1 2,250   1 1,800   4,050           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Bad 4,05 1 4,05   0,00   

5 Küche I + 1 2,900   1 2,900   8,410           

  II + 1 0,700   1 1,350   0,945           

                              

                              

Gesamt Raum: Küche 9,36 1 9,36   0,00   

6 Schlafen I + 1 4,000   1 4,300   17,200           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Schlafen 17,20 1 17,20   0,00   

7 Wohnen I + 1 8,200   1 3,800   31,160           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Wohnen 31,16 1 31,16   0,00   

8 Balkon I + 1 1,500   1 5,100   7,650 0,5 3,83       

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Balkon 7,65   3,83   0,00   

  Zwischensummen [m2]: 77,44   73,62   0,00  

abzüglich Putz 3%   3%  3%  
Hinweis: Die Maße zur Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung sind aus einer vorliegenden Plankopie entnommen. 
Bei nicht eingetragenen Vermaßungen wurden die Maße durch maßstäbliches Messen ermittelt. 

Grundfl. 
[m2] 

anrechenbare 
Wohnfläche [m2] Nutzfläche [m2] 

 

75,12 71,41 0,00  
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Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung nach x II. BV § 42 - 44   WoFlV       
Berechnungsformel: Wohnfl. = geom. Faktor x (Länge 1+Länge2) x geom. Faktor x (Breite 1+Breite2) x Anrechnungsfaktor 

                  
anrechenbare 
Wohnfläche Nutzfläche   

Nr. Geschoss / Raum T
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 -
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Bemerkungen 

Obergeschoss BJ 1982       m m   m m m2   m2   m2   

1 Diele I + 1 2,400   1 1,150   2,760           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Diele 2,76 1 2,76   0,00   

2 Bad I + 1 2,450   1 2,000 -1,300 1,715 1 1,72     l. RH > 2 m 

  II + 1 2,450   1 1,300   3,185 0,5 1,59     l. RH < 2 m 

                              

                              

Gesamt Raum: Bad 4,90   3,31   0,00   

3 Zimmer I + 1 3,400   1 5,100 -1,300 12,920 1 12,92     l. RH > 2 m 

  II + 1 3,400   1 1,300   4,420 0,5 2,21     l. RH < 2 m 

  III + 1 0,850   1 2,250   1,913 1 1,91       

                              

Gesamt Raum: Zimmer 19,25   17,04   0,00   

4 Zimmer I + 1 3,800   1 3,700   14,060           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Zimmer 14,06 1 14,06   0,00   

5 Dachterrasse I + 1 4,300   1 1,800   7,740 0,5 3,87       

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Dachterrasse 7,74   3,87   0,00   

  Zwischensummen [m2]: 48,71   41,04   0,00  

abzüglich Putz 3%   3%  3%  
Hinweis: Die Maße zur Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung sind aus einer vorliegenden Plankopie entnommen. 
Bei nicht eingetragenen Vermaßungen wurden die Maße durch maßstäbliches Messen ermittelt. 

Grundfl. 
[m2] 

anrechenbare 
Wohnfläche [m2] Nutzfläche [m2] 

 

47,25 39,81 0,00  
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Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung nach x II. BV § 42 - 44   WoFlV       
Berechnungsformel: Wohnfl. = geom. Faktor x (Länge 1+Länge2) x geom. Faktor x (Breite 1+Breite2) x Anrechnungsfaktor 

                  
anrechenbare 
Wohnfläche Nutzfläche   

Nr. Geschoss / Raum T
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 -
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Bemerkungen 

Dachgeschoss BJ 1952       m m   m m m2   m2   m2   

1 Zimmer I + 1 8,250   1 1,150   9,488 0,5 4,74     l. RH < 2,0 m 

  II + 1 8,250   1 3,200   26,400 1 26,40       

  III + 1 2,700   1 4,000   10,800 1 10,80       

                              

Gesamt Raum: Zimmer 46,69   41,94   0,00   

2 Bad I + 1 2,000   1 2,750   5,500           

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Bad 5,50 1 5,50   0,00   

3 Küche I + 1 2,500   1 2,850   7,125           

  II + 1 1,350   1 1,350   1,823           

                              

                              

Gesamt Raum: Küche 8,95 1 8,95   0,00   

4 Balkon I + 1 5,600   1 1,500   8,400 0,5 4,20       

                              

                              

                              

Gesamt Raum: Balkon 8,40   4,20   0,00   

  Zwischensummen [m2]: 69,54   60,59   0,00  

abzüglich Putz 3%   3%  3%  
Hinweis: Die Maße zur Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung sind aus einer vorliegenden Plankopie entnommen. 
Bei nicht eingetragenen Vermaßungen wurden die Maße durch maßstäbliches Messen ermittelt. 

Grundfl. 
[m2] 

anrechenbare 
Wohnfläche [m2] Nutzfläche [m2] 

 

67,45 58,77 0,00  

      

 
Zusammenstellung Wohn- bzw. Nutzflächen 
     

Geschoss 
Grundfläche 

[m2] 

anrechenbare 
Wohnfläche 

[m2] 
Nutzfläche 

[m2] Bemerkungen 

Erdgeschoss Bj 1952 75,12 71,41 0,00   

Erdgeschoss BJ 1982 58,86 51,96 0,00   

Obergeschoss Bj 1952 75,12 71,41 0,00   

Obergeschoss BJ 1982 47,25 39,81 0,00   

Dachgeschoss BJ 1952 67,45 58,77 0,00   

Gesamt 323,80 293,36 0,00   

     

Wohnungsgröße im Mittel 58,67     

 
Mietvergleich        

Warmmie-
te 

Nebenkos-
ten Kaltmiete 

vereinbarte 
Wohnflä-
che [m²] 

berechnete 
Wohnfläche 

[m²] 

Miete / m² 
gemäß ver-
einbarter 

Wohnfläche 

Miete / m² 
gemäß be-
rechneter 

Wohnfläche 
Mietbeginn 

am Besonderheiten 

умлΣлл ϵ 160,00 ϵ срлΣлл ϵ 70 71,41 фΣнф ϵ фΣмл ϵ 01.01.2011   

сорΣлл ϵ мллΣлл ϵ рорΣлл ϵ 52 51,96 млΣнф ϵ млΣол ϵ 21.09.2009 Möbliert 

тулΣлл ϵ молΣлл ϵ срлΣлл ϵ 72 71,41 фΣло ϵ фΣмл ϵ 15.07.2004 Gartennutzung 150 m² 

рмлΣлл ϵ мллΣлл ϵ пмлΣлл ϵ 40 39,81 млΣнр ϵ млΣол ϵ 01.09.2009 Größtenteils möbliert 

стлΣлл ϵ мнлΣлл ϵ ррлΣлл ϵ 55 58,77 млΣлл ϵ фΣос ϵ 15.07.2004   

Werte in Kursivschrift nach eigener Schätzung 
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6.4 Planskizzen 
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